
Bekanntmachung  

1 

des Gemeinsamen Bundesausschusses 
über ein weiteres Beratungsthema: Anspruch 
auf Kryokonservierung von Ei- oder 
Samenzellen oder von Keimzellgewebe und die 
dazu gehörigen Maßnahmen (Umsetzung des 
§ 27a Absatz 4 des Fünften Sozialgesetzbuch – 
SGB V) 

Vom 25. Juli 2019 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) veröffentlicht neue Beratungsthemen, die aktuell 
zur Beratung anstehen. Entsprechend der Festsetzung des G-BA vom 4. Juli 2019 wird das 
folgende Thema beraten: 

 
„Anspruch auf Kryokonservierung von Ei- oder Samenzellen oder von 

Keimzellgewebe und die dazu gehörigen Maßnahmen  
(Umsetzung des § 27a Absatz 4 SGB V)“ 

 
Mit dieser Veröffentlichung soll insbesondere Sachverständigen der medizinischen 
Wissenschaft und Praxis, Dachverbänden von Ärztegesellschaften, Spitzenverbänden der 
Selbsthilfegruppen und Patientenvertretungen sowie Spitzenorganisationen der Hersteller von 
Medizinprodukten und -geräten und den gegebenenfalls betroffenen Herstellern von 
Medizinprodukten Gelegenheit gegeben werden, durch Beantwortung eines Fragebogens 
eine erste Einschätzung zum angekündigten Beratungsgegenstand abzugeben. 
Die Einschätzungen zu dem oben genannten Beratungsthema sind anhand des Fragebogens 
innerhalb einer Frist von einem Monat nach dieser Veröffentlichung möglichst in 
elektronischer Form an folgende E-Mail-Adresse zu senden: 

kb-rl@g-ba.de 

Den Fragebogen sowie weitere Erläuterungen finden Sie auf der Internetseite des G-BA unter: 
https://www.g-ba.de/beschluesse/3883/  

Berlin, den 25. Juli 2019 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
Unterausschuss Methodenbewertung 
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